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Eltern-Kind-Raum 

 
In der Zentralen Hochschulbibliothek Flensburg (ZHB) steht ein Eltern-

Kind-Raum zur Verfügung. Dieser befindet sich im Untergeschoss Süd in 

Raum Nr. 019. Mit der Nutzung des Eltern-Kind-Raumes erklären Sie sich 

mit nachfolgenden Hinweisen zur Nutzung einverstanden: 

1. Nutzer*innen und Nutzungszweck 

 

Die Nutzung des Eltern-Kind-Raumes ist allen Studierenden der Flensburger 

Hochschulen mit ihren Kindern oder von ihnen betreuten Kindern bis 

maximal 14 Jahre gestattet, um zu arbeiten, sich zu treffen, zu vernetzen, 

oder sich auszutauschen. Die Kinder können hier spielen, schlafen, gestillt 

und betreut werden. 

2. Öffnungszeiten 

Der Eltern-Kind-Raum steht Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur 

Verfügung. 

3. Zugangsberechtigung und Belegung 

Einen Tür-Chip für den Eltern-Kind-Raum bekommen Interessierte an der 

Servicetheke im Erdgeschoss. 

Zur Legitimation bringen Sie bitte ihren Bibliotheksausweis und/oder den 

Studierendenausweis mit. 

Nutzer*innen bestätigen den Erhalt des Tür-Chips durch Eintrag und 

Unterschrift in die Benutzerliste. 

Im Eltern-Kind-Raum dürfen maximal vier Kinder gleichzeitig betreut 

werden.  

Eine Reservierung des Eltern-Kind-Raumes ist nicht möglich. 
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4. Verhaltensregeln 

• Im Eltern-Kind-Raum gilt die Hausordnung der EUF. 

• Das Rauchen im Eltern-Kind-Raum ist nicht gestattet. 

• Ziehen Sie den Kindern bitte die Schuhe aus und lassen Sie 

Kinderwagen bitte im Vorraum stehen. 

• Es dürfen keine Tiere in den Eltern-Kind-Raum mitgenommen werden. 

• Die Betreuung von Kindern mit ansteckenden Krankheiten (wie 

z. B. Windpocken, Mumps, Masern, Scharlach, Röteln oder 

Läusen) im Eltern-Kind-Raum ist ausgeschlossen. Dies gilt auch 

bei fiebrigen Erkrankungen.  

• Wickelmöglichkeiten finden Sie im Eingangsbereich im 

Erdgeschoss (Foyer) im barrierefreien WC.  

• Abfälle und Windeln sind in dem Abfalleimer im WC zu entsorgen. 

• Es dürfen keine Spielsachen oder Gegenstände aus dem 

Eltern-Kind-Raum mitgenommen oder ausgeliehen werden. 

• Der Eltern-Kind-Raum muss ordentlich und aufgeräumt verlassen 
werden. 

• Fundsachen bitte an der Servicetheke im Erdgeschoss abgeben. 

• Bei Störungen oder entstandenen Schäden ist die 

Servicetheke unverzüglich zu informieren. 

• Der Eltern-Kind-Raum ist nach jeder Nutzung wieder abzuschließen. 

5. Aufsichtspflicht und Haftung 

Den Nutzenden des Eltern-Kind-Raumes obliegt die Aufsichtspflicht über 

die dort betreuten Kinder. Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt im 

Eltern-Kind-Raum sowie in der gesamten ZHB aufhalten. 

Die Nutzung des Eltern-Kind-Raumes erfolgt haftungsrechtlich auf 

eigene Gefahr.  

Für die zur Verfügung gestellten Gegenstände (z.B. Spielzeug) in 

diesem Raum übernimmt die ZHB keine Haftung.  

Bitte achten Sie auf Garderobe und persönliche Wertsachen. Die 

ZHB übernimmt für abhanden gekommene Gegenstände keine 

Haftung. 

6. Ausschluss des Rechtsanspruchs 

Es besteht weder ein Rechtsanspruch auf Benutzung des Eltern-Kind-

Raumes noch auf eine bestimmte Ausstattung des Raumes.  
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